
Lohnsteuer-Anmeldeverfahren

Der Arbeitgeber ist nach § 41a des Einkommensteuergesetzes (EStG) verpflichtet, die von den Arbeit-
nehmern einbehaltene Lohnsteuer fristgerecht beim Finanzamt anzumelden und an das Finanzamt 
abzuführen.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Lohnsteuer-Anmeldung elektronisch zu übermitteln (§ 41 a 
Abs. 1 Sätze 2 und 3 EStG).

Datenlieferer kann sowohl ein Steuerberater sein, der für seine Mandanten die Steueranmeldungen 
übermittelt, als auch ein Arbeitgeber, der für sich selbst die Daten der Lohnsteuer-Anmeldung über-
mittelt. Eine besondere Zulassung zur Datenübermittlung ist nicht erforderlich.

Die Lohnsteuer-Anmeldungen werden dabei zentral über das DATEV-Rechenzentrum an die Finanz-
behörden weitergeleitet. Die gesetzlich geforderte Authentifizierung erfolgt automatisch über das 
Rechenzentrum.

Wählen Sie Mandantendaten | Auswertungen | Alle Auswertungen.

Nach dem Monatsabschluss steht die Auswertung ein DÜ-Protokoll Lohnsteuer-Anmeldung zum 
Ausgeben zur Verfügung.
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